
 
 
                                            Deutsch-polnischer Dialog  

                                            Geführt seit dem Jahr 1996 
 
 

Das Logo entstand durch Treffen  und den Gedankenaustausch mit Karl Dedecius, der den 
Friedenspreis des Deutschen Buchhandels von Richard von Weizsäcker verliehen bekommen hat. 
 

 

                           
 
 



 
 

 
Landesverband der Polnischen Ingenieure und Techniker in Deutschland e.V. (LPID) unter 

Vorsitz von Markus Miroslaw Jankowicz 
 
Das Projekt „Deutschland und Polen im 21. Jahrhundert“ „Kein freies Deutschland ohne ein 
freies Polen, kein freies Polen ohne ein freies Deutschland“ (Georg Herwegh) ist zweifellos ein sehr 



wichtiger Bestandteil des deutsch-polnischen Dialoges und wir hoffe, dass es eine bessere 

Verständigung der beiden Völker zu fördern erlaubt. 
 
Verband hinter dem Projekt 

 
Am 10. Juli 2003 wurde der Landesverband der Polnischen Ingenieure und Techniker Baden-
Württemberg und Bayern in Deutschland e.V. durch das Gericht in Esslingen registriert und in das 

Register der Organisationen des deutschen Rechts eingetragen. Danach erkannte das Finanzamt in 
Stuttgart den Landesverband als gemeinnützige Einrichtung an. 
 

 
Zweck des Verbandes 
 

Der Zweck des Verbandes ist die Förderung der Völkerverständigung auf Grundlage des deutsch-
polnischen Vertrages vom 17.06.1991 und des dazugehörenden Briefwechsels der Außenminister 

sowie die Förderung des wissenschaftlich-technischen und wirtschaftlichen Austausches, insbesondere 
zwischen Deutschland, anderen EU-Ländern und Polen. 
 

 
 

 
09.08.1995 
Markus Jankowicz, Repräsentant des Senior Experten Service( SES), trifft den ehemaligen polnischen 

Präsidenten Lech Wałęsa. Thema des Treffens waren die Polonia in Deutschland sowie die 
wirtschaftliche Entwicklung in Polen. 

 

 
Gdansk 13.05.1997. Präsident Lech Wałęsa mit Markus Jankowicz 



 



1997-2001 

Organisation der Besuche des Präsidenten Lech Wałęsa in Deutschland mit Bundeskanzler Helmut 
Schmitd und Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl.  
 

   http://www.dialog-pl.de/galeria/markus-jankowicz-trifft-den-eh-.html 
 
– Büro Helmut– Helmuta Schmidta Bundeskanzler /          

   Datum: 20.08.1997 / Bonn 
– Dr. Helmut Kohl MdB, Bundeskanzler a.D.- Büro /          
   Datum: 20.02.2001 / Berlin 

 

 
Bonn 20.08.1997. Bundeskanzler a. D. Helmut Schmidt mit Markus Jankowicz 

 

 

 
 



 

 
 
 

 



 
 

 



 
 



 
 

 
 



2002 

Interview mit Markus Jankowicz, dem Vorsitzenden des Verbandes für die "Gazeta Wyborcza" zum 
Thema: „Polnisches Produkt made in Germany" 

 
 

2003 
Der Landesverband der Polnischen Ingenieure und Techniker Baden-Württemberg und Bayern in 
Deutschland e.V. nahm die Zusammenarbeit mit dem Polnischen Wissenschaftlichen Konsortium 

„Bioenergie zugunsten der Entwicklung der Städte und des ländlichen Raums“ unter Leitung von Prof. 
Dr.- Ing. Wiesław Ciechanowicz auf, Institut für Systemforschung der Polnischen Akademie der 
Wissenschaften. Das Anliegen des Konsortiums ist die Einführung Polens in den zu entstehenden 

Weltmarkt von Methanol und der Brennstoffzellen-Technologie. 



 
 

 
 
 

 
2004  
Promotion Lech Wałęsa in Deutschland. 

 
 



 



 

 
 



 

2005 
Der Verband realisiert dieses Projekt und koordiniert die Zusammenarbeit zwischen der Daimler -
Chrysler-AG in Stuttgart und dem Polnischen Wissenschaftlichen Konsortium. Das Anliegen des 

Konsortiums ist die Einführung Polens in den zu entstehenden Weltmarkt von Methanol und der 
Brennstoffzellen-Technologie. 
 

 
 
Koordination der Zusammenarbeit zwischen dem Daimler Chrysler Konzern und der Ermländisch-
Masurischen Universität.  
 
2005 

Interview mit Markusem Jankowicz für "Puls Biznesu" "Fusionen und Übernahmen" (Man kann 
deutscher Industrieller werden)  Interview mit Markusem Jankowicz für "Puls Biznesu" "Fusionen und 
Übernahmen". 



 
 

 
2006 
Empfehlung des Generalkonsulats der Republik Polen – Wirtschaftsabteilung; Leiter der Wirtschafts-

und Handelsabteilung Rafal Wolski Konsul. 



 
 



 
 

2008  
Teilnahme am internationalen Projekt „Leonardo of the Lakes“. An dem Projekt nahmen Vertreter aus 
Polen, Deutschland und Italien teil. Der Landesverband der Polnischen Ingenieure repräsentierte im 

Projekt Deutschland.  
 



 

 
 
Datum: 29.04.2008 / Provincia di Como, Settore Formacjone Professionale e Politiche Attive Del 

Lavoro  



 

 
 
 

2008 
Teilnahme am internationalen Projekt Leonardo da Vinci, Austausch und Praktika mit dem 
Schulzentrum H. Kołłątaja 



 
2009/2010 

Durchführung des Projekts Leonardo da Vinci: ”Personal für die Lern-und Prozessbegleitung in KMU” 
   
2010 - Botschaft der Republik Polen 

 



 



 

                                   
                                                

 
                                                           Projekt 

 
                        Deutschland und Polen im 21. Jahrhundert 
„Kein freies Deutschland ohne ein freies Polen, kein freies Polen ohne ein freies Deutschland”  
                                                                                                           Georg Herwegh  
 
 

Schirmherrschaft 
 
Das Projekt erhält offizielle Unterstützung:  

‒ Cornelia Pieper MdB a.D. - Staatsministerin im Auswärtigen Amt,   
‒ Prof. Dr. Gesine Schwan - Präsidentin der Humbolt-Viadrina School of Governance. 
‒ Lech Walesa, Präsident a. D. der Republik Polen  

‒ Martin Schulz, Präsident des Parlamentes der Europäischen Union 
‒ Prof. Jerzy Buzek - Der Vorsitzende des EU-Parlaments 

   Regierungsbeauftragte für die deutsch-polnischen Beziehungen 
‒ Prof. Władysław Bartoszewski - Staatsminister in der Kanzlei des  
   Ministerpräsidenten der Republik Polen 

‒ Rafau Dutkiewicz - Bürgermeister von Breslau 
    
http://www.dialog-pl.de/schirmherren.html 

 
 
Projektverlauf 

 
2009 – Aufbauphase des Projekts  
“Deutschland und Polen im 21. Jahrhundert. Kein freies Deutschland ohne ein freies Polen, kein freies 
Polen ohne ein freies Deutschland“ (Zitat Georg Herwegh).  
 
 Medienpartner der Internetseite: 

 
http://www.dialog-pl.de/partnerinstitutionen.html 
 

2010 – Frau Cornelia Pieper - MdB, Staatsministerin im Auswärtigen Amt,  
            Regierungsbeauftragte für die deutsch-polnischen Beziehungen übernimmt die 

Schirmherrschaft des Projektes "Polen und Deutschland im 21. Jahrhundert" 



 



        

 
 
 

2010 – Der Bevollmächtigter des Premierministers in Angelegenheiten des Internationalen Dialogs 
Profesor Władysław Bartoszewski übernimmt die Schirmherrschaft 
 

 
 
 



 
 
 

 
2011 – Dr. Krzysztof Wojciechowski Leitender Direktor des Collegium Polonicum  



 
 
 
2011 – Der Präsident des Europäischen Parlaments- w Herr Prof. Jerzy Buzek wird  

             Schirmherr des Projekts "Polen und Deutschland im 21. Jahrhundert" 
 



 
 



 



 
 



 
 
Die Redaktion des Portals hat das Projekt während der internationalen Konferenz, bei der das 

Markenzeichen „Polen“ – Verbesserung von Polens Image in der Welt” präsentiert wurde. 
Die Konferenz fand am 7. Oktober 2011 im Europaparlament in Brüssel. 
 

 
2014 – Der Präsident des Europäischen Parlaments- Martin Schulz wird Schirmherr des           
Projekts "Polen und Deutschland im 21. Jahrhundert" 

 
 



 
 



 
2014 - Die Redaktion des Portals nahm im Rahmen der Veranstaltung “Die Zusammenarbeit zwischen 

den beiden Marken: Made in Germany –Made in Poland”, an der Cebit teil. 



 
Cebit 12.03.2014 

 
2015 – Energetik in Polen und Deutschland: unterschiedliche Ausgangslagen, Möglichkeiten der 

Zusammenarbeit  
 
 

            

 
Polen ist Partner der ISH 2015 in Frankfurt am Main 



 

 
2016 – Riesling Kabinett 2014. Der „Dialog” Wein ist ein Symbol der Fortführung des deutsch-
polnischen Dialoges. Der Wein wurde bereits bei Feierlichkeiten, Jubiläen sowie deutsch-polnischen 

Treffen serviert. Probieren konnten ihn Gäste des Warschauer Belvedere, unter anderem am 19. April  
der polnische Aussenminister Witolda Waszczykowskiego sowie der deutsche Aussenmininster Franka-
Walter Steinmeier.    

 

 
Die Politik zwischen unseren Völkern ist angelehnt an den Dialog. Der „Dialog” Wein kann hierbei eine 
Rolle einnehmen, kann ein Instrument, eine Beilage zu Verständigung sein von manchmal völlig 
gegensätzlichen Meinungen und Ansischten unser beider Völker. 

 
2016 – Die Empfehlung von Cezary Król, Botschafter ad personam und Koordinator der 
Feierlichkeiten zum 25-jährigen Jubiläum der Unterschrift des deutsch-polnischen 

Nachbarschaftsvertrages. 
 

 
Auszeichnung für Verdienste um den deutsch-polnischen Dialog 

 
 
2016 

 

 
 
Cezary Król, Botschafter ad personam 
 

 

http://www.dialog-de.pl/galeria/wino--and-dialog-and--jest-sym.html


 
 
Staatssekretärs Thorsten Klute 
 

 
 

Generalkonsulin Cornelia Pieper 
 

 
 
Jan Parys, Leiter des politischen Referates im polnischen Außenministerium 

 

 
 

Michael Kern, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied der AHK Polen,  
Ireneus Raba, Geschäftsführer Nowy Styl Group 
Zbigniew Ludger Olszewski, Vorsitzender der Stiftunga Polonia 

Josef Malinowski, Vorsitzender des Bundes der Polen in Deutschland 
Dr. Krzysztof Wojciechowski, Verwaltungsdirektor des Collegium Polonicum 

Błażej Kaźmierczak, Leiter des Karl Dedecius Archivs am Collegium Polonicum 



 

 
 

Verleihung der Medaille „DEUTSCH-POLNISCHE GEPRÜFTE QUALITÄT“ 
(Die Medaille wurde in das Archiv von Karla Dedeciusa am Collegium Polonicum in Słubice   

aufgenommen.) 

 
 



 
 
Collegium Polonicum in Słubice 30. Juni 2016. 

 
 
                                        SŁUBICE 13. Oktober 2016. 

 
Die Medaille vergibt das Internetportal "deutsch-polnischer Dialog" an das Collegium Polonicum, also 
an die Adam-Mickiewicz-Universität Posen sowie die Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) 

für 25 Jahre Einsatz um die deutsch-polnische Annäherung in Bildung und Kultur. 
 

 

 
 



 
 
 

 
 



 
 

 
 

2016 - Dekan des Polonia Korpuses in Deutschland 
 

 



 
Die Annahme der Mission des Dekans des Polonia Korpuses in Deutschland, übergeben durch die 

Vereinigung der Experten in Polen, 1. Dezember 2016 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

 
 
12.07.2016   

 

 
 
Interview mit Oberbürgermeister Düsseldorf Thomas Geisel. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Am 28. August 2017- erhielt Markus Jankowicz die Medaille für seine organisatorische Arbeit. Die 
Medaille verlieh Dr. Marian Król, Präsident der Hipolit-Cegielski-Gesellschaft 
 



  
Das ist eine Auszeichnung, die all denen gewährt wird, deren Aktivitäten dem Interesse des Staates 
und der Nation dienen. 
 

Am 4. Dezember 2017- wurde Herr Markus Jankowicz mit der Silbermedaille "LABOR OMNIA 
VINCIT" (Arbeit gewinnt alles) der Hipolita Cegielski Gesellschaft  für die Förderung der Idee der 
organischen Arbeit ausgezeichnet. Das ist eine Auszeichnung, die all denen gewährt wird, deren 

Aktivitäten dem Interesse des Staates und der Nation dienen. 
 



 



Am 4. Dezember 2018 wurde Herr Markus Jankowicz mit der mit der Statuette  Hipolita Cegielski 

Gesellschaft  für die Förderung der Idee der organischen Arbeit ausgezeichnet. 
 

 
 

Das ist eine Auszeichnung, die all denen gewährt wird, deren Aktivitäten dem Interesse des Staates 
und der Nation dienen. 

 

 



 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 

Cornelia Pieper - Deutsche Generalkonsulin in Danzig erhielt am 7. Juni 2018 die Auszeichnung 
"Verdienst für den Deutsch-Polnischen Dialog" zur Unterstützung der deutsch-polnischen 
Wirtschaftskooperation. 

 
 
 

 
 
 

20-jähriges Jubiläum der Hipolita-Cegielski-Gesellschaft 



 
                             

Am 26.5.2018 in Posen in der Aula der Adam-Mickiewicz-Universität feierte die Hipolita-Cegielski-
Gesellschaft ihr 20-jähriges Jubiläum. Der Verein wurde dabei mit der Medaille - "Polnisch-Deutsche 
Höchste Qualität" geehrt. Der Präsident der Gesellschaft - Dr. Marian Król wurde zudem für seine 

Verdienste mit der Medaille des "DEUTSCH-POLNISCHEN DIALOGS" zur Unterstützung der deutsch-
polnischen Wirtschaftskooperation geehrt.  
 

30-jähriges Jubiläum der Zusammenarbeit zwischen den Partnerstädten Łódź und 
Stuttgart 
 



 
 

 
 

 
 
 

 



 
 
Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Zusammenarbeit zwischen den Partnerstädten Łódź und 
Stuttgart wurden am 5. Oktober 2018 in Łódź in Anwesenheit des Stadtrates und der Stuttgarter 

Stadtratsdelegation die Bürgermeisterin von Łódź, Hanna Zdanowska, und Bürgermeisterin von 
Stuttgart, Fritz Kuhn, geehrt in Anerkennung der Leistungen und Verdienste für die Entwicklung, die 
Gestaltung guter Nachbarschaft und den Aufbau enger Beziehungen zwischen beiden Städten. Ihnen 

wurde die "Deutsch-Polnische Geprüfte Qualität" - vergeben werden 
 
 

 
    Die DEUTSCH-POLNISCHE GEPRÜFTE QUALITÄT 

 

 

 



                   

               
            
Konsul Generalny, Cornelia Pieper-Konsulat Generalny Niemiec w Gdańsku 

Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V. 

Collegium Polonicum – Dyrektor administracyjny dr Krzysztof Wojciechowski 

Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Institut für Europäische Geschichte Mainz 

Instytut Zachodni w Poznaniu 

Fundacja Polonia – Prezes Zarządu Zbigniew Olszewski 

Josef Malinowski, Vorsitzender des Bundes der Polen in Deutschland e.V. - 

Fraunhofer Institute for Factory Operation and Automation IFF 

 

Die DEUTSCH-POLNISCHE GEPRÜFTE QUALITÄT ist eine Initiative, für die Auszeichnung von 
Produkten und Dienstleistungen der qualitativen Spitzenklasse, die an deutsche und polnische 

Vertreter der öffentlichen Verwaltung, der Wissenschaft und an Unternehmer verliehen wird. 
Entscheidend sind dabei die höchstens Standards, die Kunden und Konsumenten Produkte und 
Dienstleistungen auf höchstem Niveau garantieren. Diese sollten in Verbindung stehen mit fassbaren 

Entwicklungen der deutsch-polnischen Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Unternehmerschaft sowie 
der Unterstützung zwischen den beiden Völkern.  

Das Logo entstand dank der Zusammenarbeit mit dem bekannten deutschen Übersetzer Karl 

Dedecius. "Gerade die deutschen Übersetzungen ermöglichte es dem Komitee in Oslo, sich mit den 
polnischen Errungenschaften in der Literatur zu befassen." – sagte Wladyslaw Bartoszewski. Darüber 
hinaus sagte er: "Ohne Dedescius gäbe es die Nobelpreisträger nicht oder nicht zu dieser Zeit und 

dafür gebührt im ewige Dankbarkeit der Polen." 



Deutschland und Polen verfügen über ein reichhaltiges Angebot an Produkten und Dienstleistungen 

der höchsten Qualität, die ein wertvolles Aushängeschild der Regionen beider Länder bilden. Mit der 
Auszeichnung durch die Medaille DEUTSCH-POLNISCHE GEPRÜFTE QUALITÄT unterstützen wir diese 
nicht nur in Europa, sondern in der Welt durch die wirtschaftliche Hilfe der Polonia. 

In der Startphase werden die Auszeichnungen in den folgenden Kategorien vergeben: 

D-PGQ – Management der höchsten Qualität 

D-PGQ – Produkt der höchsten Qualität 

D-PGQ – Dienstleistung der höchsten Qualität 

D-PGQ autonom – Management/Dienstleistung der höchsten Qualität   

Die Auszeichnung wird vergeben an Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland oder Polen haben. 

Die Medaille der DEUTSCH-POLNISCHEN GEPRÜFTEN QUALITÄT zusammen mit der Vergabe des 
exklusiven Zertifikats ist die erste Auszeichnung dieser Art und eine Bestätigung, dass die Preisträger 
höchsten Kriterien genügen, die durch Kunden und Konkurrenten anerkannt sind. Dies schafft eine 

positive Wirkung, die weit über Europa hinaus auch in anderen Ländern auf der Welt wahrgenommen 
wird. 

 

 

 

Satzung des LANDESVERBAND BADEN-WÜRTTEMBERG/BAYERN DER POLNISCHEN 
INGENIEURE UND TECHNIKER IN DEUTSCHLAND e.V. 

Statut Zrzeszenia Landowego Polskich Inżynierów i Techników w Niemczech, T. z. 

 

1§ Name, Sitz und Geschäftsjahr 

 

Der Verein führt den Namen Landesverband Baden - Württemberg/Bayern der polnischen Ingenieure 
und Techniker in Deutschland e. V., Zrzeszenie Landowe Polskich Inżynierów, i Techników w 
Niemczech. T.z.. und soll ins Vereinsregister eingetragen werden.  

 

Der Verband hat seinen Sitz in Ostfildern/Stuttgart.  

 

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

2 § Zweck... 

I. des Verbandes ist: 

 

a. Förderung der Völkerverständigung auf der Grundlage des deutsch-polnischen Vertrages vom 

17.06.1991 und des dazu gehörenden Briefwechsels der Außenminister.  

b. Förderung des wissenschaftlich-technischen und wirtschaftlichen Austausches, insbesondere  

zwischen Deutschland, anderen EU-Ländern und Polen. 

 

II. Der Satzungszweck wird verwirklicht durch: 

 

a. Zusammenführung interessierter Personen in Deutschland und Polen auf  

Konferenzen, Seminaren, Kolloquien und anderen Informations-und Bildungsveranstaltungen. 



b. Unterstützung von Maßnahmen zur Aus- und Weiterbildung im technisch-wissenschaftlichen Bereich 

sowohl in Deutschland als auch in Polen.  

 

3 § Gemeinnützigkeit 

 

Der Verband verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke i.S.d. Abschnitts 
Steuerbegünstigte Zwecke" der AO. Der Verband ist selbstlos tätig. Er verfolgt keine 

eigenwirtschaftlichen Zwecke. 3. Mittel des Verbandes dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke 
verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Verbandes. 

 

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft sind, oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 

4 § Mitgliedschaft 

 

Mitglied des Verbandes können werden, unabhängig davon, ob sie die polnische, deutsche oder eine 
andere Staatsangehörigkeit besitzen: 

a. in Deutschland, anderen EU-Ländern und Polen lebende Wissenschaftler, Ingenieure und Techniker 

und andere Personen  

b. Unternehmer d.h. Personen, die nachweislich eigenverantwortlich eine selbständige, wirtschaftliche 
Tätigkeit ausüben 

c. Studenten technischer und naturwissenschaftlicher Fakultäten von Hochschulen und Universitäten in 

Deutschland, anderen EU-Ländern und Polen. 

 

5 § Erwerb der Mitgliedschaft 

 

Mitglieder des Verbands können natürliche und juristische Personen sowie Vereinigungen von 
natürlichen Personen werden, die Ziele dieser Satzung unterstützen und anerkennen.  

 

Die an der Gründungsversammlung beteiligten Personen sind Gründungsmitglieder des Verbandes.  

 

Neue Mitglieder können in den Verband nach schriftlicher Antragstellung aufgenommen werden.  

 

Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand des Verbands.  

 

Gegen die Ablehnung des Aufnahmeantrags kann die Aufnahme begehrende Person binnen eines 

Monats seit Bekanntgabe des Beschlusses eine Beschwerde z. Hd. des Vorstandes einlegen.  

 

Über die Beschwerde entscheidet endgültig die Hauptversammlung bei ihrer nächsten Sitzung. 

 

6 § Beendigung der Mitgliedschaft 

 

Die Mitgliedschaft endet durch: 

 



- den Tod  

- schriftliche Austrittserklärung an den Vorstand des Verbandes zum Jahresende unter Einhaltung 

einer 6 wöchigen Kündigungsfrist.  

- Streichung von der Mitgliederliste  

- durch Ausschluss aus dem Verband. 

 

Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes von der Mitgliederliste gestrichen werden, wenn es 
trotz zweimaliger Mahnung mit der Zahlung des Beitrags im Rückstand ist. Die Streichung kann erst 

dann beschlossen werden, nachdem seit der Absendung des zweiten Mahnschreibens drei Monate 
verstrichen und die Beitragsschulden nicht bezahlt sind. Die Streichung ist dem Mitglied mitzuteilen.  

 

Der Ausschluss erfolgt per Vorstandsbeschluss, wenn ein Mitglied schwerwiegend gegen die Ziele oder 

die Interessen des Verbandes verstoßen hat. Dem Mitglied muss vor der Beschlussfassung unter 
Setzung einer angemessenen Frist Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden. 

Gegen den Ausschließungsbeschluss, der begründet sein muss und dem Mitglied mittels 

eingeschriebenen Briefs bekannt zu geben ist, kann bei dem Vorstand Berufung eingelegt werden. Die 
Berufung muss innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Ausschlusses bei dem Vorstand 
eingelegt werden. Wird von dem Berufungsrecht kein Gebrauch gemacht oder 

die Frist versäumt, gilt die Mitgliedschaft als beendet. Besteht eine Schiedskommission ist die 

Berufung bei der Schiedskommission einzulegen. 

Gegen den Ausschließungs-Beschluss kann durch Beschwerde die Entscheidung der 
Hauptversammlung herbeigeführt werden. Bis die Hauptversammlung über die Beschwerde 
entschieden hat, gilt der Mitglied als ausgeschlossen. 

 

7 § Verbandsorgane 

 

Verbandsorgane sind der Vorstand und die Hauptversammlung 

 

8 § Der Vorstand 

 

Der Vorstand wird von der Hauptversammlung für die Dauer von 4 Jahren gewählt. Er bleibt bis zur 

Neuwahl des Vorstandes im Amt. Scheidet ein Vorstandsmitglied während der Amtsperiode aus, wählt 
der Beirat ein Ersatzmitglied für die restliche Amtsperiode des Ausgeschiedenen. Wählbar sind nur 
Verbandsmitglieder. Vorstandsmitglieder können wiedergewählt werden.  

 

Der Vorstand besteht aus: 

 

- der/dem Vorsitzenden Sekretär 

- KassiererDer Verband wird gerichtlich und außergerichtlich durch zwei Mitglieder des Vorstandes 
vertreten. Eine dieser Personen muss die/der Vorsitzende und im Falle seiner Verhinderung einer der 

vertretenden Vorsitzenden sein.  

- Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Verbandes zuständig, soweit sie nicht durch die 
Satzung einem anderen Verbandsorgan zugewiesen sind.  

- Die Beschlüsse des Vorstandes sind in einer Niederschrift festzuhalten.  

- Satzungsänderungen, die von Aufsicht Gerichts oder Finanzbehörden aus formellen Gründen verlangt 

werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen.  



- Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend ist. Seine 

Beschlüsse werden mit einer Mehrheit gefasst. Erforderlich ist, das bei jeder Beschlussfassung der 
Vorsitz oder einer seiner Stellvertreter mitwirken.  

 

Bei besonderer Dringlichkeit können Beschlüsse nach faxschriftlicher Beratung gefasst werden. 

Erforderlich ist, dass bei jeder Beschlussfassung der Vorsitzende oder einer seiner Stellvertreter 
mitwirken und dass, jedes erreichbare Mitglied des Vorstandes diesem Verfahren zugestimmt hat. 
Mindestens vier Vorstandsmitglieder müssen den entsprechenden Beschluss Mittragen. 

 

 

 

9 § Außerordentliche, Fördernde und Ehrenmitglieder 

 

Der Verband kann per Vorstandbeschluss außerordentliche bzw. fördernde Mitglieder aufnehmen und 
Ehrenmitglieder ernennen.  

 

Außerordentliche Ehren- und fördernde Mitglieder können sowohl juristische als auch natürliche 

Personen sein.  

 

Die Ehrenmitgliedschaft muss von der Hauptversammlung bestätigt werden. 

 

10 § Der Verband kann einen oder mehrere Ehrenpräsidenten, bestimmen. 

 

11 § Hauptversammlung 

 

Die ordentliche Hauptversammlung wird mindestens einmal in der Amtsperiode des Vorstandes durch 
den Vorstand einberufen.  

 

Die ordentliche Hauptversammlung ist aufgrund des Vorstandsbeschlusses einzuberufen, es das 
Verbandsägeresse erfordert oder mindestem 113 der Mitglieder die Einberufung sch ich vom Vorstand 

verlangt.  

 

Die Einberufung erfolgt durch schriftliche Einladung an die Mitglieder unter Angabe da Gründe der 
Tagesordnung mit mindestem 3-wöchiger Vorankündigung.  

 

Die Hauptversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen worden ist.  

 

Sie fasst ihre Beschlüsse mit der Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit muss die Abstimmung 
wiederholt werden.  

 

Satzungsänderungen bedürfen einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden Mitglieder, bei einer Präsenz 

von mindestens der Hälfte der Verbandsmitglieder. Sie sind nur zulässig, wenn die zu ändernden 
Satzungsbestimmungen in der Einladung wörtlich angegeben worden sind.  

 



Über die Hauptversammlungen sind Niederschriften anzufertigen, die von dem Versammlungsleiter 

und Protokollführer zu unterschreiben sind. 

 

12 § Rechnungsprüfungskommission 

 

Die Rechnungsprüfungskommission besteht aus 2 Mitgliedern, die aus ihren Reihen den Vorsitzenden 
wählen. 2 . Die Rechnungsprüfer prüfen die Buchführung einschließlich der Jahresabschlüsse und 

erstatten der Hauptversammlung darüber Bericht. Sie dürfen weder Vorstandsmitglieder noch 
Angestellte des Verbands sein. 

 

13 § Mitgliedsbeiträge 

 

Von den Mitgliedern können Beiträge erhoben werden. Die Höhe und die Fälligkeit des Jahresbeitrags 

werden von der Hauptversammlung bestimmt.  

 

14 § Auflösung des Verbandes 

 

Der Verband kann durch Beschluss der Hauptversammlung mit einer Stimmenmehrheit von 3/4 der er 

erscheinenden Mitglieder aufgelöst . Voraussetzung ist, das in der Einladung zur Hauptversammlung 
auf diesen Tagesordnungspunkt hingewiesen worden ist. 

 

15 § Heimfall-Klausel 

 

Bei Auflösung, Aufhebung oder Wegfall des Verbandszwecks überträgt die Hauptversammlung Nach 

Erledigung sämtlicher Verbindlichkeiten das Verbands-Vermögen einer als gemeinnützig anerkannten 
Körperschaft, die es gemeinnützig zu verwenden hat. Beschlüsse über die künftige Verwendung des 
Vermögens dürfen erst nach Einwilligung des Finanzamts durchgeführt werden. 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 


